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Kundmachung 
vom 2. Dezember 2014 

der Beschlüsse Nr. 119/2014 bis 121/2014, 
123/2014 bis 126/2014, 128/2014 bis 132/2014, 

134/2014, 136/2014 bis 142/2014, 144/2014, 
146/2014 bis 148/2014 und 152/2014 des 

Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 27. Juni 2014 
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 28. Juni 2014 

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 
17. April 1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 
22. März 1995, LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung in den Anhängen 
1 bis 25 die Beschlüsse Nr. 119/2014 bis 121/2014, 123/2014 bis 126/2014, 
128/2014 bis 132/2014, 134/2014, 136/2014 bis 142/2014, 144/2014, 
146/2014 bis 148/2014 und 152/2014 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
kund. 

Der vollständige Wortlaut der EWR-Rechtsvorschriften, auf die in 
den Beschlüssen Nr. 119/2014 bis 121/2014, 123/2014 bis 126/2014, 
128/2014 bis 132/2014, 134/2014, 136/2014 bis 142/2014, 144/2014 und 
152/2014 Bezug genommen wird, wird in der EWR-Rechtssammlung 
kundgemacht. Die EWR-Rechtssammlung steht in der Regierungskanzlei 
zu Amtsstunden sowie in der Landesbibliothek zur Einsichtnahme zur 
Verfügung. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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Anhang 1 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 119/2014 

vom 27. Juni 2014 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 133/2014 der Kommission vom 31. Januar 

2014 zur Anpassung der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EU) 
Nr. 582/2011 der Kommission an den technischen Fortschritt hin-
sichtlich der Emissionsgrenzwerte1 ist in das EWR-Abkommen auf-
zunehmen. 

2. Die Verordnung (EU) Nr. 136/2014 der Kommission vom 11. Febru-
ar 2014 zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 
der Kommission hinsichtlich der Emissionen von leichten Personen-
kraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) sowie der Ver-
ordnung (EU) Nr. 582/2011 hinsichtlich der Emissionen von schwe-
ren Nutzfahrzeugen (Euro VI)2 ist in das EWR-Abkommen aufzu-
nehmen. 

3. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

 
1 ABl. L 47 vom 18.2.2014, S. 1. 
2 ABl. L 43 vom 13.2.2014, S. 12. 
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Art. 1 

Anhang II Kapitel I des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Unter Nummer 45zu (Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der Kommis-

sion) wird folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32014 R 0136: Verordnung (EU) Nr. 136/2014 der Kommission 

vom 11. Februar 2014 (ABl. L 43 vom 13.2.2014, S. 12)" 
2. Unter den Nummern 45zx (Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates) und 45zzl (Verordnung (EU) Nr. 582/2011) 
der Kommission werden folgende Gedankenstriche angefügt: 
"- 32014 R 0133: Verordnung (EU) Nr. 133/2014 der Kommission 

vom 31. Januar 2014 (ABl. L 47 vom 18.2.2014, S. 1) 
- 32014 R 0136: Verordnung (EU) Nr. 136/2014 der Kommission 

vom 11. Februar 2014 (ABl. L 43 vom 13.2.2014, S. 12)" 
3. Unter Nummer 45zzk (Verordnung (EG) Nr. 595/2009 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates) wird folgender Gedankenstrich an-
gefügt: 
"- 32014 R 0133: Verordnung (EU) Nr. 133/2014 der Kommission 

vom 31. Januar 2014 (ABl. L 47 vom 18.2.2014, S. 1)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnungen (EU) Nr. 133/2014 und (EU) Nr. 
136/2014 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-
Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist 
verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 28. Juni 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 27. Juni 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Anhang 2 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 120/2014 

vom 27. Juni 2014 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Richtlinie 2013/10/EU der Kommission vom 19. März 2013 zur 

Änderung der Richtlinie 75/324/EWG des Rates zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aerosolpackungen 
zwecks Anpassung ihrer Kennzeichnungsvorschriften an die Verord-
nung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen 
und Gemischen1, berichtigt in ABl. L 91 vom 3.4.2013, S. 16, ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel VIII des EWR-Abkommens wird unter Num-
mer 1 (Richtlinie 75/324/EWG des Rates) folgender Gedankenstrich 
angefügt: 
"- 32013 L 0010: Richtlinie 2013/10/EU der Kommission vom 19. März 

2013 (ABl. L 77 vom 20.3.2013, S. 20), berichtigt in ABl. L 91 vom 
3.4.2013, S. 16" 

 
1 ABl. L 77 vom 20.3.2013, S. 20. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinie 2013/10/EG, berichtigt in ABl. L 91 vom 
3.4.2013, S. 16, in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht 
wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 28. Juni 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 27. Juni 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 3 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 121/2014 

vom 27. Juni 2014 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 88/2014 der Kommission 

vom 31. Januar 2014 zur Festlegung eines Verfahrens zur Änderung 
von Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Bereitstellung auf dem Markt und 
die Verwendung von Biozidprodukten1 ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

2. Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 89/2014 der Kommission 
vom 31. Januar 2014 zur Genehmigung von Bis-(N-cyclohexyldiaze-
niumdioxy)-Kupfer (Cu-HDO) als alten Wirkstoff zur Verwendung 
in Biozidprodukten der Produktart 82 ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

3. Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 90/2014 der Kommission 
vom 31. Januar 2014 zur Genehmigung von Decansäure als alten 
Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktarten 4, 
18 und 193 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

 
1 ABl. L 32 vom 1.2.2014, S. 3. 
2 ABl. L 32 vom 1.2.2014, S. 6. 
3 ABl. L 32 vom 1.2.2014, S. 9. 
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4. Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 91/2014 der Kommission 
vom 31. Januar 2014 zur Genehmigung von S-Methopren als alten 
Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 181 ist 
in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

5. Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 92/2014 der Kommission 
vom 31. Januar 2014 über die Zulassung von Zineb als alter Wirkstoff 
zur Verwendung in Biozidprodukten des Produkttyps 212 ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

6. Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 93/2014 der Kommission 
vom 31. Januar 2014 zur Genehmigung von Octansäure als alten 
Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktarten 4 
und 183 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

7. Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 94/2014 der Kommission 
vom 31. Januar 2014 zur Genehmigung von Iod, einschliesslich Po-
lyvinylpyrrolidon-Iod, als alten Wirkstoff zur Verwendung in Bio-
zidprodukten der Produktarten 1, 3, 4 und 224 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen. 

8. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens werden nach Num-
mer 12nl (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 564/2013 der Kommission) 
folgende Nummern eingefügt: 
"12nm. 32014 R 0088: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 88/2014 der 

Kommission vom 31. Januar 2014 zur Festlegung eines Verfah-
rens zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 
528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozid-
produkten (ABl. 32 vom 1.2.2014, S. 3) 

 
1 ABl. L 32 vom 1.2.2014, S. 13. 
2 ABl. L 32 vom 1.2.2014, S. 16. 
3 ABl. L 32 vom 1.2.2014, S. 19. 
4 ABl. L 32 vom 1.2.2014, S. 23. 
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12nn. 32014 R 0089: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 89/2014 der 
Kommission vom 31. Januar 2014 zur Genehmigung von Bis-
(N-cyclohexyldiazeniumdioxy)-Kupfer (Cu-HDO) als alten 
Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 8 
(ABl. L 32 vom 1.2.2014, S. 6) 

12no. 32014 R 0090: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 90/2014 der 
Kommission vom 31. Januar 2014 zur Genehmigung von De-
cansäure als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidproduk-
ten der Produktarten 4, 18 und 19 (ABl. L 32 vom 1.2.2014, S. 9) 

12np. 32014 R 0091: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 91/2014 der 
Kommission vom 31. Januar 2014 zur Genehmigung von S-
Methopren als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidpro-
dukten der Produktart 18 (ABl. L 32 vom 1.2.2014, S. 13) 

12nq. 32014 R 0092: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 92/2014 der 
Kommission vom 31. Januar 2014 über die Zulassung von Zineb 
als alter Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten des 
Produkttyps 21 (ABl. L 32 vom 1.2.2014, S. 16) 

12nr. 32014 R 0093: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 93/2014 der 
Kommission vom 31. Januar 2014 zur Genehmigung von Octan-
säure als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten 
der Produktarten 4 und 18 (ABl. L 32 vom 1.2.2014, S. 19) 

12ns. 32014 R 0094: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 94/2014 der 
Kommission vom 31. Januar 2014 zur Genehmigung von Iod, 
einschliesslich Polyvinylpyrrolidon-Iod, als alten Wirkstoff zur 
Verwendung in Biozidprodukten der Produktarten 1, 3, 4 und 
22 (ABl. L 32 vom 1.2.2014, S. 23)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 88/2014, 
(EU) Nr. 89/2014, (EU) Nr. 90/2014, (EU) Nr. 91/2014, (EU) Nr. 
92/2014, (EU) Nr. 93/2014 und (EU) Nr. 94/2014 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 
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Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 28. Juni 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 27. Juni 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 4 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 123/2014 

vom 27. Juni 2014 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 848/2012 der Kommission vom 19. Sep-

tember 2012 zur Änderung von Anhang XVII der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Re-
gistrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe (REACH) hinsichtlich Phenylquecksilberverbindungen 1 ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 254/2013 der Kommission 
vom 20. März 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 340/2008 
der Kommission über die an die Europäische Chemikalienagentur zu 
entrichtenden Gebühren und Entgelte gemäss der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Re-
gistrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe (REACH)2 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

3. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

 
1 ABl. L 253 vom 20.9.2012, S. 5. 
2 ABl. L 79 vom 21.3.2013, S. 7. 
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Art. 1 

Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird wie folgt geän-
dert: 
1. Unter Nummer 12zc (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates) wird folgender Gedankenstrich an-
gefügt: 
"- 32012 R 0848: Verordnung (EU) Nr. 848/2012 der Kommission 

vom 19. September 2012 (ABl. L 253 vom 20.9.2013, S. 5)" 
2. Unter Nummer 12zf (Verordnung (EG) Nr. 340/2008 der Kommissi-

on) wird Folgendes angefügt: 
", geändert durch: 
- 32013 R 0254: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 254/2013 der 

Kommission vom 20. März 2013 (ABl. L 79 vom 21.3.2013, S. 7)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 848/2012 und der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) Nr. 254/2013 in isländischer und norwegischer 
Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union 
veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 28. Juni 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 27. Juni 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 
 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 5 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 124/2014 

vom 27. Juni 2014 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 487/2013 der Kommission vom 8. Mai 2013 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung von Stoffen und Gemischen zwecks Anpassung an den 
technischen und wissenschaftlichen Fortschritt1 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird unter Num-
mer 12zze (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parla-
ments und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32013 R 0487: Verordnung (EU) Nr. 487/2013 der Kommission vom 

8. Mai 2013 (ABl. L 149 vom 1.6.2013, S. 1)". 

 
1 ABl. L 149 vom 1.6.2013, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 487/2013 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 28. Juni 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 27. Juni 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 6 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 125/2014 

vom 27. Juni 2014 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 655/2013 der Kommission vom 10. Juli 2013 

zur Festlegung gemeinsamer Kriterien zur Begründung von Werbe-
aussagen im Zusammenhang mit kosmetischen Mitteln1 ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Die Verordnung (EU) Nr. 658/2013 der Kommission vom 10. Juli 2013 
zur Änderung der Anhänge II und III der Verordnung (EG) Nr. 
1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über kosmeti-
sche Mittel2 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

3. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

Anhang II Kapitel XVI des EWR-Abkommens wird wie folgt geän-
dert: 
1. Unter Nummer 1a (Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates) wird folgender Gedankenstrich an-
gefügt: 

 
1 ABl. L 190 vom 11.7.2013, S. 31. 
2 ABl. L 190 vom 11.7.2013, S. 38. 
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"- 32013 R 0658: Verordnung (EU) Nr. 658/2013 der Kommission 
vom 10. Juli 2013 (ABl. L 190 vom 11.7.2013, S. 38)". 

2. Nach Nummer 1aa (Durchführungsbeschluss 2013/674/EU der 
Kommission) wird folgende Nummer eingefügt: 
"1b. 32013 R 0655: Verordnung (EU) Nr. 655/2013 der Kommission 

vom 10. Juli 2013 zur Festlegung gemeinsamer Kriterien zur Be-
gründung von Werbeaussagen im Zusammenhang mit kosmeti-
schen Mitteln (ABl. L 190 vom 11.7.2013, S. 31)". 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnungen (EU) Nr. 655/2013 und (EU) Nr. 
658/2013 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-
Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist 
verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 28. Juni 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 27. Juni 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 7 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 126/2014 

vom 27. Juni 2014 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Richtlinie 2011/88/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 16. November 2011 zur Änderung der Richtlinie 97/68/EG 
hinsichtlich der Vorschriften für gemäss dem Flexibilitätssystem in 
Verkehr gebrachte Motoren1 ist in das EWR-Abkommen aufzuneh-
men. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XXIV des EWR-Abkommens wird unter 
Nummer 1a (Richtlinie 97/68/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32011 L 0088: Richtlinie 2011/88/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 16. November 2011 (ABl. L 305 vom 23.11.2011, 
S. 1)". 

 
1 ABl L 305 vom 23.11.2011, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinie 2011/88/EU in isländischer und norwe-
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 28. Juni 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 27. Juni 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 8 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 128/2014 

vom 27. Juni 2014 

zur Änderung von Anhang IX 
(Finanzdienstleistungen) des  

EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Richtlinie 2013/58/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 11. Dezember 2013 zur Änderung der Richtlinie 2009/138/EG 
(Solvabilität II) hinsichtlich des Zeitpunkts ihrer Umsetzung und des 
Zeitpunktes ihrer Anwendung sowie des Zeitpunkts der Aufhebung 
bestimmter Richtlinien (Solvabilität I)1 ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

2. Mit der Richtlinie 2013/58/EU wird das Datum der Aufhebung der 
Richtlinien 64/225/EWG2, 73/239/EWG3, 73/240/EWG4, 78/473/EWG5, 
84/641/EWG6, 87/344/EWG7, 88/357/EWG8 und 92/49/EWG9 des 
Rates und der Richtlinien 98/78/EG10, 2001/17/EG11, 2002/83/EG12 
und 2005/68/EG13 des Europäischen Parlaments und des Rates, die in 

 
1 ABl. L 341 vom 18.12.2013, S. 1. 
2 ABl. L 56 vom 4.4.1964, S. 878. 
3 ABl. L 228 vom 16.8.1973, S. 3. 
4 ABl. L 228 vom 16.8.1973, S. 20. 
5 ABl. L 151 vom 7.6.1978, S. 25. 
6 ABl. L 339 vom 27.12.1984, S. 21. 
7 ABl. L 185 vom 4.7.1987, S. 77. 
8 ABl. L 172 vom 4.7.1988, S. 1. 
9 ABl. L 228 vom 11.8.1992, S. 1. 
10 ABl. L 330 vom 5.12.1998, S. 1. 
11 ABl. L 110 vom 20.4.2001, S. 28. 
12 ABl. L 345 vom 19.12.2002, S. 1. 
13 ABl. L 323 vom 9.12.2005, S. 1. 
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das EWR-Abkommen aufgenommen wurden und mit dem Beschluss 
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 78/2011 vom 1. Juli 2011 
zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleistungen) des EWR-
Abkommens1 wieder aus dem EWR-Abkommen gestrichen wurden, 
auf den 1. Januar 2016 verschoben. 

3. Daher sind die Richtlinien 64/225/EG, 73/239/EWG, 73/240/EWG, 
78/473/EWG, 84/641/EWG, 87/344/EWG, 88/357/EWG, 92/49/EWG, 
98/78/EG, 2001/17/EG, 2002/83/EG und 2005/68/EG wieder in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen und ihre Streichung aus dem EWR-
Abkommen ist auf den 1. Januar 2016 zu verschieben. 

4. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

Anhang IX des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Unter Nummer 1 (Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates) wird folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32013 L 0058: Richtlinie 2013/58/EU des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 11. Dezember 2013 (ABl. L 341 vom 
18.12.2013, S. 1)". 

2. Unter Nummer 1a (gestrichen) wird Folgendes eingefügt: 
"364 L 0225: Richtlinie 64/225/EWG des Rates vom 25. Februar 1964 
zur Aufhebung der Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit und 
des freien Dienstleistungsverkehrs auf dem Gebiet der Rückversiche-
rung und Retrozession (ABl. 56 vom 4.4.1964, S. 878/64) 
Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender 
Anpassung: 
Art. 3 findet keine Anwendung." 

3. Unter Nummer 2 (gestrichen) wird Folgendes eingefügt: 
"373 L 0239: Erste Richtlinie 73/239/EWG des Rates vom 24. Juli 
1973 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
betreffend die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Direktver-
sicherung (mit Ausnahme der Lebensversicherung) (ABl. L 228 vom 
16.8.1973, S. 3), geändert durch: 

 
1 ABl. L 262 vom 6.10.2011, S. 45. 
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- 376 L 0580: Richtlinie 76/580/EWG des Rates vom 29. Juni 1976 
(ABl. L 189 vom 13.7.1976, S. 13) 

- 384 L 0641: Richtlinie 84/641/EWG des Rates vom 10. Dezember 
1984 zur insbesondere auf die touristische Beistandsleistung be-
züglichen Änderung der Ersten Richtlinie 73/239/EWG zur Ko-
ordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend 
die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Direktversiche-
rung (mit Ausnahme der Lebensversicherung) (ABl. L 339 vom 
27.12.1984, S. 21) 

- 387 L 0343: Richtlinie 87/343/EWG des Rates vom 22. Juni 1987 
zur Änderung hinsichtlich der Kreditversicherung und der Kauti-
onsversicherung der Ersten Richtlinie 73/239/EWG (ABl. L 185 
vom 4.7.1987, S. 72) 

- 387 L 0344: Richtlinie 87/344/EWG des Rates vom 22. Juni 1987 
zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für 
die Rechtsschutzversicherung (ABl. L 185 vom 4.7.1987, S. 77) 

- 388 L 0357: Zweite Richtlinie 88/357/EWG des Rates vom 22. Juni 
1988 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
für die Direktversicherung (mit Ausnahme der Lebensversiche-
rung) und zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des 
freien Dienstleistungsverkehrs sowie zur Änderung der Richtlinie 
73/239/EWG (ABl. L 172 vom 4.7.1988, S. 1) 

- 390 L 0618: Richtlinie 90/618/EWG des Rates vom 8. November 
1990 zur Änderung der Richtlinie 73/239/EWG und der Richtli-
nie 88/357/EWG zur Koordinierung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften für die Direktversicherung (mit Ausnahme der 
Lebensversicherung), insbesondere bezüglich der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung (ABl. L 330 vom 29.11.1990, S. 44) 

- 392 L 0049: Richtlinie 92/49/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 
(ABl. L 228 vom 11.8.1992, S. 1) 

- 395 L 0026: Richtlinie 95/26/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 29. Juni 1995 (ABl. L 168 vom 18.7.1995, S. 7), 
geändert durch: 
- 32002 L 0083: Richtlinie 2002/83/EG des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 5. November 2002 (ABl. L 345 
vom 19.12.2002, S. 1), geändert durch: 
- 32004 L 0066: Richtlinie 2004/66/EG des Rates vom 

26. April 2004 (ABl. L 168 vom 1.5.2004, S. 35) 
- 32000 L 0026: Richtlinie 2000/26/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 16. Mai 2000 (ABl. L 181 vom 20.7.2000, S. 65) 
- 32002 L 0013: Richtlinie 2002/13/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 5. März 2002 (ABl. L 77 vom 20.3.2002, 
S. 17) 
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- 1 03 T: Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechi-
schen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der 
Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, 
der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien 
und der Slowakischen Republik und die Anpassungen der die Eu-
ropäische Union begründenden Verträge, angenommen am 
16. April 2003 (ABl. L 236 vom 23.9.2003, S. 33) 

- 32002 L 0087: Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. Dezember 2002 (ABl. L 35 vom 
11.2.2003, S. 1) 

- 1 94 N: Akte über die Bedingungen des Beitritts des Königreichs 
Norwegen, der Republik Österreich, der Republik Finnland und 
des Königreichs Schweden und die Anpassungen der die Europäi-
sche Union begründenden Verträge (ABl. C 241 vom 29.8.1994, 
S. 21, geändert durch ABl. L 1 vom 1.1.1995, S. 1) 

- 32005 L 0001: Richtlinie 2005/1/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 9. März 2005 (ABl. L 79 vom 24.3.2005, S. 9) 

- 32005 L 0068: Richtlinie 2005/68/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. November 2005 (ABl. L 323 vom 
9.12.2005, S. 1) 

- 32006 L 0101: Richtlinie 2006/101/EG des Rates vom 20. Novem-
ber 2006 (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 238) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden 
Anpassungen: 
a) In Art. 4 wird Folgendes angefügt: 

‚f) in Island 
- Viðlagatrygging Íslands.‘ 

b) In Art. 8 wird Folgendes angefügt: 
‚- in Island: 

,Hlutafélag‘; 
- in Liechtenstein: 

,Aktiengesellschaft‘, ,Genossenschaft‘; 
- in Norwegen: 

,Aksjeselskaper‘, ,Gjensidige selskaper‘.‘ 
ba) In Art. 17a werden die Worte ‚Europäischen Verbraucherpreisin-

dexes, der alle Mitgliedstaaten umfasst‘ durch die Worte ‚EWR-
Verbraucherpreisindexes, der alle Vertragsparteien umfasst‘ er-
setzt. 

c) Art. 29 findet keine Anwendung; es gilt folgende Bestimmung: 
Jede Vertragspartei kann in Abkommen mit einem oder mehreren 
Drittländern die Anwendung von Vorschriften vereinbaren, die 
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von den Art. 23 bis 28 der Richtlinie abweichen, sofern gewähr-
leistet ist, dass ihre Versicherten einen angemessenen und gleich-
wertigen Schutz erhalten. Die Vertragsparteien unterrichten und 
konsultieren einander vor dem Abschluss solcher Abkommen. 
Die Vertragsparteien wenden auf Zweigniederlassungen von Ver-
sicherungsunternehmen mit Geschäftssitz ausserhalb des Ho-
heitsgebiets der Vertragsparteien keine Vorschriften an, die ihnen 
eine günstigere Behandlung gewähren als den Zweigniederlassun-
gen von Unternehmen mit Sitz im Hoheitsgebiet der Vertragspar-
teien. 

d) Die Art. 30, 31, 32 und 34 finden keine Anwendung; es gilt fol-
gende Bestimmung: 
Die von Island und Norwegen gesondert zu bezeichnenden Un-
ternehmen für Versicherungen mit Ausnahme von Lebensversi-
cherungen werden von den Bestimmungen der Art. 16 und 17 
ausgenommen. Die zuständige Aufsichtsbehörde verpflichtet diese 
Unternehmen, den sich aus den genannten Artikeln ergebenden 
Verpflichtungen bis 1. Januar 1995 nachzukommen. Vor Ablauf 
dieser Frist prüft der Gemeinsame EWR-Ausschuss die wirt-
schaftliche Lage der Unternehmen, die die Auflagen noch nicht 
erfüllen, und gibt entsprechende Empfehlungen. Solange ein Ver-
sicherungsunternehmen die Verpflichtungen aus den Art. 16 und 
17 nicht erfüllt, sieht es von der Eröffnung einer Zweigniederlas-
sung oder der Erbringung von Dienstleistungen auf dem Hoheits-
gebiet einer anderen Vertragspartei ab. Unternehmen, die ihre Tä-
tigkeit gemäss Art. 8 Abs. 2 bzw. Art. 10 auszudehnen beabsichti-
gen, sind nur dann dazu berechtigt, wenn sie den Bestimmungen 
der Richtlinie unmittelbar nachkommen. 

e) Für die in Art. 29b (siehe Art. 4 der Richtlinie 90/618/EWG des 
Rates) behandelten Beziehungen zu Versicherungsunternehmen 
aus Drittländern gilt Folgendes: 

1) Um bei der Anwendung einer Drittlandsregelung für Versi-
cherungsunternehmen ein Höchstmass an Konvergenz zu erzie-
len, unterrichten die Vertragsparteien einander gemäss Art. 29b 
Abs. 1 und 5 und beraten sich über die in Art. 29b Abs. 2, 3 und 4 
genannten Angelegenheiten nach den von den Vertragsparteien zu 
vereinbarenden Verfahren im Gemeinsamen EWR-Ausschuss. 

2) Zulassungen, die die zuständigen Behörden einer Vertrags-
partei Versicherungsunternehmen erteilen, die direkte oder indi-
rekte Tochterunternehmen von Mutterunternehmen sind, die dem 
Recht eines Drittlandes unterliegen, gelten nach der Richtlinie für 
das gesamte Hoheitsgebiet aller Vertragsparteien. Jedoch 
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a) gelten Zulassungen, die die zuständigen Behörden in der Ge-
meinschaft Versicherungsunternehmen erteilen, die direkte 
oder indirekte Tochterunternehmen von Mutterunternehmen 
sind, die dem Recht eines Drittlandes unterliegen, nur in der 
Gemeinschaft, sofern das Drittland die Niederlassung von 
Versicherungsunternehmen eines EFTA-Staates mengenmässig 
beschränkt oder diesen Versicherungsunternehmen Beschrän-
kungen auferlegt, die es Versicherungsunternehmen der Ge-
meinschaft nicht auferlegt, es sei denn, ein EFTA-Staat sieht 
für seinen Zuständigkeitsbereich etwas anderes vor; 

b) gelten Zulassungen, die die zuständige Behörde eines EFTA-
Staates Versicherungsunternehmen erteilt, die direkte oder in-
direkte Tochterunternehmen von Mutterunternehmen sind, 
die dem Recht eines Drittlandes unterliegen, nur im Zustän-
digkeitsbereich dieses EFTA-Staates, sofern die Gemeinschaft 
beschlossen hat, die Zulassung dieser Versicherungsunterneh-
men zu beschränken oder auszusetzen, es sei denn, eine andere 
Vertragspartei sieht für ihren Zuständigkeitsbereich etwas an-
deres vor; 

c) dürfen die unter den Bst. a und b genannten Beschränkungen 
bzw. Aussetzungen der Zulassung nicht auf Versicherungsun-
ternehmen oder deren Tochterunternehmen angewandt wer-
den, die im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei bereits zugelas-
sen sind. 

3) Führt die Gemeinschaft auf der Grundlage des Art. 29b 
Abs. 3 und 4 Verhandlungen mit einem Drittland, um für ihre 
Versicherungsunternehmen die Inländerbehandlung und einen ef-
fektiven Marktzugang zu erlangen, so ist sie bestrebt, für Versi-
cherungsunternehmen von EFTA-Staaten die gleiche Behandlung 
zu erlangen." 

4. Unter Nummer 3 (gestrichen) wird Folgendes eingefügt: 
"373 L 0240: Richtlinie 73/240/EWG des Rates vom 24. Juli 1973 zur 
Aufhebung der Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit auf dem 
Gebiet der Direktversicherung mit Ausnahme der Lebensversiche-
rung (ABl. L 228 vom 16.8.1973, S. 20) 
Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender 
Anpassung: 
Die Art. 1, 2 und 5 finden keine Anwendung." 
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5. Unter Nummer 4 (gestrichen) wird Folgendes eingefügt: 
"378 L 0473: Richtlinie 78/473/EWG des Rates vom 30. Mai 1978 zur 
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf dem 
Gebiet der Mitversicherung auf Gemeinschaftsebene (ABl. L 151 vom 
7.6.1978, S. 25) 
Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender 
Anpassung: 
Art. 9 findet keine Anwendung." 

6. Unter Nummer 5 (gestrichen) wird Folgendes eingefügt: 
"384 L 0641: Richtlinie 84/641/EWG des Rates vom 10. Dezember 
1984 zur insbesondere auf die touristische Beistandsleistung bezügli-
chen Änderung der Ersten Richtlinie 73/239/EWG zur Koordinie-
rung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend die Auf-
nahme und Ausübung der Tätigkeit der Direktversicherung (mit 
Ausnahme der Lebensversicherung) (ABl. L 339 vom 27.12.1984, 
S. 21)". 

7. Unter Nummer 6 (gestrichen) wird Folgendes eingefügt: 
"387 L 0344: Richtlinie 87/344/EWG des Rates vom 22. Juni 1987 zur 
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die 
Rechtsschutzversicherung (ABl. L 185 vom 4.7.1987, S. 77)". 

8. Unter Nummer 7 (gestrichen) wird Folgendes eingefügt: 
"388 L 0357: Zweite Richtlinie 88/357/EWG des Rates vom 22. Juni 
1988 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für 
die Direktversicherung (mit Ausnahme der Lebensversicherung) und 
zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des freien Dienstleis-
tungsverkehrs sowie zur Änderung der Richtlinie 73/239/EWG (ABl. 
L 172 vom 4.7.1988, S. 1), geändert durch: 
- 390 L 0618: Richtlinie 90/618/EWG des Rates vom 8. November 

1990 zur Änderung der Richtlinie 73/239/EWG und der Richtli-
nie 88/357/EWG zur Koordinierung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften für die Direktversicherung (mit Ausnahme der 
Lebensversicherung), insbesondere bezüglich der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung (ABl. L 330 vom 29.11.1990, S. 44) 

- 392 L 0049: Richtlinie 92/49/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 
(ABl. L 228 vom 11.8.1992, S. 1) 

- 32000 L 0026: Richtlinie 2000/26/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. Mai 2000 (ABl. L 181 vom 
20.7.2000, S. 65) 
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- 32005 L 0014: Richtlinie 2005/14/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 11. Mai 2005 (ABl. L 149 vom 
11.6.2005, S. 14)". 

9. Unter Nummer 7a (gestrichen) wird Folgendes eingefügt: 
"392 L 0049: Richtlinie 92/49/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 zur 
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Di-
rektversicherung (mit Ausnahme der Lebensversicherung) sowie zur 
Änderung der Richtlinien 73/239/EWG und 88/357/EWG (Dritte 
Richtlinie Schadenversicherung) (ABl. L 228 vom 11.8.1992, S. 1), ge-
ändert durch: 
- 395 L 0026: Richtlinie 95/26/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 29. Juni 1995 (ABl. L 168 vom 18.7.1995, S. 7), 
geändert durch: 
- 32002 L 0083: Richtlinie 2002/83/EG des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 5. November 2002 (ABl. L 345 
vom 19.12.2002, S. 1), geändert durch: 
- 32004 L 0066: Richtlinie 2004/66/EG des Rates vom 

26. April 2004 (ABl. L 168 vom 1.5.2004, S. 35) 
- 32000 L 0064: Richtlinie 2000/64/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 7. November 2000 (ABl. L 290 vom 
17.11.2000, S. 27) 

- 32002 L 0083: Richtlinie 2002/83/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 5. November 2002 (ABl. L 345 vom 
19.12.2002, S. 1), geändert durch: 
- 32004 L 0066: Richtlinie 2004/66/EG des Rates vom 26. April 

2004 (ABl. L 168 vom 1.5.2004, S. 35) 
- 32002 L 0087: Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 16. Dezember 2002 (ABl. L 35 vom 
11.2.2003, S. 1) 

- 32005 L 0001: Richtlinie 2005/1/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 9. März 2005 (ABl. L 79 vom 24.3.2005, S. 9) 

- 32005 L 0068: Richtlinie 2005/68/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. November 2005 (ABl. L 323 vom 
9.12.2005, S. 1) 

- 32007 L 0044: Richtlinie 2007/44/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 5. September 2007 (ABl. L 247 vom 
21.9.2007, S. 1) 
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Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender 
Anpassung: 
a) Die Art. 15, 15a, 15b und 15c bezüglich der aufsichtsrechtlichen 

Beurteilung eines interessierten Erwerbers gelten nicht, wenn der 
interessierte Erwerber im Sinne der Richtlinie ausserhalb des Ge-
biets der Vertragsparteien ansässig ist oder beaufsichtigt wird. 

b) In Art. 48 werden die Worte ,der Bekanntgabe dieser Richtlinie‘ 
durch die Worte ,des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses zur Aufnahme dieser Richtlinie in das EWR-Abkommen‘ 
ersetzt. 

c) Liechtenstein kann die Anwendung dieser Richtlinie auf die obli-
gatorische Unfallversicherung bis zum 1. Januar 1996 aufschieben. 
Die Lage wird vom Gemeinsamen EWR-Ausschuss im Laufe des 
Jahres 1995 überprüft." 

10. Unter Nummer 7b (gestrichen) wird Folgendes eingefügt: 
"32005 L 0068: Richtlinie 2005/68/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. November 2005 über die Rückversicherung 
und zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG, 92/49/EWG des 
Rates sowie der Richtlinien 98/78/EG und 2002/83/EG (ABl. L 323 
vom 9.12.2005, S. 1), geändert durch: 
- 32007 L 0044: Richtlinie 2007/44/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 5. September 2007 (ABl. L 247 vom 
21.9.2007, S. 1) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender 
Anpassung: 
a) Die Art. 19, 19a und 20 bezüglich der aufsichtsrechtlichen Beur-

teilung eines interessierten Erwerbers gelten nicht, wenn der inte-
ressierte Erwerber im Sinne der Richtlinie ausserhalb des Gebiets 
der Vertragsparteien ansässig ist oder beaufsichtigt wird. 

b) In Anhang I wird Folgendes angefügt: 
‚- im Fürstentum Liechtenstein: ‚Aktiengesellschaft‘, ‚Europäische 

Aktiengesellschaft (Societas Europaea)‘‚ ‚Genossenschaft‘; 
- im Königreich Norwegen: ‚aksjeselskaper‘, ‚allmennaksjesels-

kaper‘, ‚gjensidige selskaper‘; 
- in der Republik Island: ‚hlutafélög‘, ‚gagnkvæm félög‘.‘" 

11. Nach Nummer 10 (gestrichen) wird Folgendes eingefügt: 

"iia) Life assurance". 
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12. Unter Nummer 11 (gestrichen) wird Folgendes eingefügt: 
"32002 L 0083: Richtlinie 2002/83/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 5. November 2002 über Lebensversicherungen 
(ABl. L 345 vom 19.12.2002, S. 1), geändert durch: 
- 32002 L 0087: Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 16. Dezember 2002 (ABl. L 35 vom 
11.2.2003, S. 1) 

- 32004 L 0066: Richtlinie 2004/66/EG des Rates vom 26. April 2004 
(ABl. L 168 vom 1.5.2004, S. 35) 

- 32005 L 0001: Richtlinie 2005/1/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 9. März 2005 (ABl. L 79 vom 24.3.2005, S. 9) 

- 32005 L 0068: Richtlinie 2005/68/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. November 2005 (ABl. L 323 vom 
9.12.2005, S. 1) 

- 32006 L 0101: Richtlinie 2006/101/EG des Rates vom 20. Novem-
ber 2006 (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 238) 

- 32007 L 0044: Richtlinie 2007/44/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 5. September 2007 (ABl. L 247 vom 
21.9.2007, S. 1) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden 
Anpassungen: 
a) In Art. 6 Abs. 1 Bst. a wird Folgendes angefügt: 

‚- in Island: 
,Hlutafélag‘, ,Gagnkvæmt félag‘; 

- in Liechtenstein: 
,Aktiengesellschaft‘, ,Genossenschaft‘, ,Stiftung‘; 

- in Norwegen: 
,Aksjeselskaper‘, ,Gjensidige selskaper‘.‘ 

b) Die Art. 15, 15a, 15b und 15c bezüglich der aufsichtsrechtlichen 
Beurteilung eines interessierten Erwerbers gelten nicht, wenn der 
interessierte Erwerber im Sinne der Richtlinie ausserhalb des Ge-
biets der Vertragsparteien ansässig ist oder beaufsichtigt wird. 

c) Art. 57 findet keine Anwendung; es gilt folgende Bestimmung: 
Jede Vertragspartei kann in Abkommen mit einem oder mehreren 
Drittländern die Anwendung von Vorschriften vereinbaren, die 
von den Art. 51, 52 und 54 bis 56 der Richtlinie abweichen, sofern 
gewährleistet ist, dass ihre Versicherten einen angemessenen und 
gleichwertigen Schutz erhalten. 
Die Vertragsparteien unterrichten und konsultieren einander vor 
dem Abschluss solcher Abkommen. 
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Die Vertragsparteien wenden auf Zweigniederlassungen von Ver-
sicherungsunternehmen mit Geschäftssitz ausserhalb des Hoheits-
gebiets der Vertragsparteien keine Vorschriften an, die ihnen eine 
günstigere Behandlung gewähren als den Zweigniederlassungen 
von Unternehmen mit Sitz im Hoheitsgebiet der Vertragsparteien. 

d) Für die in Art. 59 behandelten Beziehungen zu Versicherungsun-
ternehmen aus Drittländern gilt Folgendes: 
1. Um bei der Anwendung einer Drittlandsregelung für Versi-

cherungsunternehmen ein Höchstmass an Konvergenz zu er-
zielen, unterrichten die Vertragsparteien einander gemäss 
Art. 59 Abs. 1 und Abs. 5. Über die in Art. 59 Abs. 2, 3 und 4 
genannten Angelegenheiten beraten sie sich nach den von den 
Vertragsparteien zu vereinbarenden Verfahren im Gemeinsa-
men EWR-Ausschuss. 

2. Zulassungen, die die zuständigen Behörden einer Vertragspartei 
Versicherungsunternehmen erteilen, die direkte oder indirekte 
Tochterunternehmen von Mutterunternehmen sind, die dem 
Recht eines Drittlandes unterliegen, gelten nach der Richtlinie 
für das gesamte Hoheitsgebiet aller Vertragsparteien. 
Jedoch 
a) gelten Zulassungen, die die zuständigen Behörden in der 

Gemeinschaft Versicherungsunternehmen erteilen, die di-
rekte oder indirekte Tochterunternehmen von Mutterun-
ternehmen sind, die dem Recht eines Drittlandes unterlie-
gen, nur in der Gemeinschaft, sofern das Drittland die 
Niederlassung von Versicherungsunternehmen eines EFTA-
Staates mengenmässig beschränkt oder diesen Versiche-
rungsunternehmen Beschränkungen auferlegt, die es Versi-
cherungsunternehmen der Gemeinschaft nicht auferlegt, es 
sei denn, ein EFTA-Staat sieht für seinen Zuständigkeits-
bereich etwas anderes vor; 

b) gelten Zulassungen, die die zuständige Behörde eines EFTA-
Staates Versicherungsunternehmen erteilt, die direkte oder 
indirekte Tochterunternehmen von Mutterunternehmen 
sind, die dem Recht eines Drittlandes unterliegen, nur im 
Zuständigkeitsbereich dieses EFTA-Staates, sofern die 
Gemeinschaft beschlossen hat, die Zulassung dieser Versi-
cherungsunternehmen zu beschränken oder auszusetzen, 
es sei denn, eine andere Vertragspartei sieht für ihren Zu-
ständigkeitsbereich etwas anderes vor; 
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c) dürfen die unter den Bst. a und b genannten Beschränkun-
gen bzw. Aussetzungen der Zulassung nicht auf Versiche-
rungsunternehmen oder deren Tochterunternehmen ange-
wandt werden, die im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei 
bereits zugelassen sind. 

3. Führt die Gemeinschaft auf der Grundlage des Art. 59 Abs. 3 
und 4 Verhandlungen mit einem Drittland, um für ihre Versi-
cherungsunternehmen die Inländerbehandlung und einen ef-
fektiven Marktzugang zu erlangen, so ist sie bestrebt, für Ver-
sicherungsunternehmen von EFTA-Staaten die gleiche Be-
handlung zu erlangen. 

e) In Art. 30 Abs. 1 werden die Worte ‚Europäischen Verbraucher-
preisindexes, der alle Mitgliedstaaten umfasst‘ durch die Worte 
‚EWR-Verbraucherpreisindexes, der alle Vertragsparteien umfasst‘ 
ersetzt." 

13. Unter Nummer 12c (gestrichen) wird Folgendes eingefügt: 
"398 L 0078: Richtlinie 98/78/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. Oktober 1998 über die zusätzliche Beaufsichtigung 
der einer Versicherungsgruppe angehörenden Versicherungsunter-
nehmen (ABl. L 330 vom 5.12.1998, S. 1), geändert durch: 
- 32002 L 0087: Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 16. Dezember 2002 (ABl. L 35 vom 
11.2.2003, S. 1) 

- 32005 L 0001: Richtlinie 2005/1/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 9. März 2005 (ABl. L 79 vom 24.3.2005, S. 9) 

- 32005 L 0068: Richtlinie 2005/68/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. November 2005 (ABl. L 323 vom 
9.12.2005, S. 1)". 

14. Unter Nummer 13a (gestrichen) wird Folgendes eingefügt: 
"32001 L 0017: Richtlinie 2001/17/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 19. März 2001 über die Sanierung und Liquidation 
von Versicherungsunternehmen (ABl. L 110 vom 20.4.2001, S. 28)". 

15. Der Text der Nummern 1a (Richtlinie 64/225/EWG des Rates), 2 
(Erste Richtlinie 73/239/EWG des Rates), 3 (Richtlinie 73/240/EWG 
des Rates), 4 (Richtlinie 78/473/EWG des Rates), 5 (Richtlinie 
84/641/EWG des Rates), 6 (Richtlinie 87/344/EWG des Rates), 7 
(Zweite Richtlinie 88/357/EWG des Rates), 7a (Richtlinie 92/49/EWG 
des Rates), 7b (Richtlinie 2005/68/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates), 12c (Richtlinie 98/78/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates) und 13a (Richtlinie 2001/17/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates) sowie der Text von Nummer 11 
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(Richtlinie 2002/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) 
einschliesslich der dazugehörigen Überschrift werden mit Wirkung 
zum 1. Januar 2016 gestrichen. 

Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinie 2013/58/EU in isländischer und norwe-
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 28. Juni 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 27. Juni 2014. 

(Es folgen die Unterschrift) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 9 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 129/2014 

vom 27. Juni 2014 

zur Änderung von Anhang IX 
(Finanzdienstleistungen) des  

EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 759/2013 der Kommission vom 

30. April 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 in 
Bezug auf die Angabepflichten bei wandelbaren und umtauschbaren 
Schuldtiteln1 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 29a (Ver-
ordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission) folgender Gedankenstrich 
angefügt: 
"- 32013 R 0759: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 759/2013 der Kom-

mission vom 30. April 2013 (ABl. L 213 vom 8.8.2013, S. 1)". 

 
1 ABl. L 213 vom 8.8.2013, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 759/2013 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 28. Juni 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 27. Juni 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 10 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 130/2014 

vom 27. Juni 2014 

zur Änderung von Anhang XI (Elektronische 
Kommunikation, audiovisuelle Dienste und 

Informationsgesellschaft) des  
EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 526/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 21. Mai 2013 über die Agentur der Europäischen 
Union für Netz- und Informationssicherheit (ENISA) und zur Auf-
hebung der Verordnung (EG) Nr. 460/20041 ist in das EWR-Ab-
kommen aufzunehmen. 

2. Mit der Verordnung (EU) Nr. 526/2013 wird die Verordnung (EG) 
Nr. 460/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates2 aufgeho-
ben, die in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde und daher aus 
diesem zu streichen ist. 

3. Anhang XI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

 
1 ABl. L 165 vom 18.6.2013, S. 41. 
2 ABl. L 77 vom 13.3.2004, S. 1. 
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Art. 1 

In Anhang XI des EWR-Abkommens erhält der Text von Nummer 
5cp (Verordnung (EG) Nr. 460/2004 des Europäischen Parlaments und 
des Rates) folgende Fassung: 
"32013 R 0526: Verordnung (EU) Nr. 526/2013 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 21. Mai 2013 über die Agentur der Europäi-
schen Union für Netz- und Informationssicherheit (ENISA) und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 460/2004 (ABl. L 165 vom 
18.6.2013, S. 41) 
Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden 
Anpassungen: 
a) Ungeachtet der Bestimmungen von Protokoll 1 zum Abkommen 

bezeichnen in der Verordnung der Ausdruck ‚Mitgliedstaat(en)‘ und 
sonstige Ausdrücke, die sich auf ihre in der Verordnung genannten 
öffentlichen Stellen beziehen, neben ihrer Bedeutung in der Verord-
nung auch die EFTA-Staaten und deren öffentliche Stellen, sofern un-
ten nichts anderes bestimmt ist. Protokoll 1 Abschnitt 11 findet An-
wendung. 

b) Hinsichtlich der EFTA-Staaten unterstützt die Agentur gegebenen-
falls die EFTA-Überwachungsbehörde bzw. den Ständigen Aus-
schuss bei der Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben. 

c) In Art. 6 wird folgender Absatz angefügt: 

‚5) Die EFTA-Staaten beteiligen sich in vollem Umfang am Ver-
waltungsrat und verfügen dort mit Ausnahme des Stimmrechts über 
dieselben Rechte und Pflichten wie EU-Mitgliedstaaten.‘ 

d) In Art. 18 wird folgender Absatz angefügt: 

‚4) Die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 gilt für die Zwecke der 
Anwendung dieser Verordnung auch für Dokumente der Agentur, 
die die EFTA-Staaten betreffen.‘ 

e) In Art. 19 wird folgender Absatz angefügt: 

‚12) Die EFTA-Staaten beteiligen sich an dem in Abs. 1 genannten 
Beitrag der Union. Für diesen Zweck gelten die Verfahren des Art. 82 
Abs. 1 Bst. a des EWR-Abkommens und des Protokolls 32 zum Ab-
kommen sinngemäss.‘ 
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f) In Art. 22 wird folgender Absatz angefügt: 

,Abweichend von Art. 12 Abs. 2 Bst. a der Beschäftigungsbedin-
gungen für die sonstigen Bediensteten können Staatsangehörige der 
EFTA-Staaten, die die bürgerlichen Ehrenrechte besitzen, von der 
zuständigen Personalstelle der Agentur auf Vertragsbasis eingestellt 
werden.‘ 

g) In Art. 23 wird folgender Absatz angefügt: 

‚Die EFTA-Staaten wenden auf die Agentur und deren Personal 
das Protokoll Nr. 7 über die Vorrechte und Befreiungen der Europäi-
schen Union sowie die auf der Grundlage dieses Protokolls erlasse-
nen Vorschriften an.‘" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 526/2013 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 28. Juni 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 27. Juni 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 11 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 131/2014 

vom 27. Juni 2014 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss 2013/794/EU der Kommission vom 

19. Dezember 2013 über die Anerkennung Georgiens gemäss der 
Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
hinsichtlich der Ausbildungssysteme und Erteilung von Befähigungs-
zeugnissen für Seeleute1 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird nach Nummer 56jq 
(Durchführungsbeschluss 2012/783/EU der Kommission) folgende 
Nummer eingefügt: 
"56jr. 32013 D 0794: Durchführungsbeschluss 2013/794/EU der Kom-

mission vom 19. Dezember 2013 über die Anerkennung Georgiens 
gemäss der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates hinsichtlich der Ausbildungssysteme und Erteilung 
von Befähigungszeugnissen für Seeleute (ABl. L 349 vom 
21.12.2013, S. 105)". 

 
1 ABl. L 349 vom 21.12.2013, S. 105. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses 2013/794/EU der Kom-
mission in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist 
verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 28. Juni 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 27. Juni 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 12 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 132/2014 

vom 27. Juni 2014 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 305/2013 der Kommission vom 

26. November 2012 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/40/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die harmoni-
sierte Bereitstellung eines interoperablen EU-weiten eCall-Dienstes1 
ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird nach Nummer 17kd 
(Delegierte Verordnung (EU) Nr. 886/2013 der Kommission) folgende 
Nummer eingefügt: 
"17ke. 32013 R 0305: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 305/2013 der 

Kommission vom 26. November 2012 zur Ergänzung der Richtli-
nie 2010/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in 
Bezug auf die harmonisierte Bereitstellung eines interoperablen 
EU-weiten eCall-Dienstes (ABl. L 91 vom 3.4.2013, S. 1)". 

 
1 ABl. L 91 vom 3.4.2013, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 305/2013 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 28. Juni 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 27. Juni 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 13 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 134/2014 

vom 27. Juni 2014 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 83/2014 der Kommission vom 29. Januar 

2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 zur Festle-
gung technischer Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Be-
zug auf den Flugbetrieb gemäss der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 
des Europäischen Parlaments und des Rates1 ist in das EWR-Ab-
kommen aufzunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 66nf 
(Verordnung (EU) Nr. 965/2012 der Kommission) Folgendes angefügt: 
"- 32014 R 0083: Verordnung (EU) Nr. 83/2014 der Kommission vom 

29. Januar 2014 (ABl. L 28 vom 31.1.2014, S. 17)" 

 
1 ABl. L 28 vom 31.1.2014, S. 17. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 83/2014 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 28. Juni 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 27. Juni 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 14 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 136/2014 

vom 27. Juni 2014 

zur Änderung von Anhang XVIII (Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, 

Arbeitsrecht sowie Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Richtlinie 2013/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 26. Juni 2013 über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicher-
heit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch 
physikalische Einwirkungen (elektromagnetische Felder) (20. Einzel-
richtlinie im Sinne des Art. 16 Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/40/EG1 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XVIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend 
geändert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XVIII des EWR-Abkommens enthält Nummer 16jc 
(Richtlinie 2004/40/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) 
folgende Fassung: 

 
1 ABl. L 179 vom 29.6.2013, S. 1. 
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"32013 L 0035: Richtlinie 2013/35/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 26. Juni 2013 über Mindestvorschriften zum Schutz von 
Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch 
physikalische Einwirkungen (elektromagnetische Felder) (20. Einzel-
richtlinie im Sinne des Art. 16 Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG) und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2004/40/EG (ABl. L 179 vom 29.6.2013, 
S. 1). 

Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinie 2013/35/EU in isländischer und norwe-
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 28. Juni 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 27. Juni 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 15 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 137/2014 

vom 27. Juni 2014 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 1253/2013 der Kommission vom 21. Ok-

tober 2013 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 zur 
Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG hinsichtlich der Interopera-
bilität von Geodatensätzen und -diensten1 ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen - 

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 1je (Ver-
ordnung (EU) Nr. 1089/2010 der Kommission) folgender Gedanken-
strich angefügt: 
"- 32013 R 1253: Verordnung (EU) Nr. 1253/2013 der Kommission vom 

21. Oktober 2013 (ABl. L 331 vom 10.12.2013, S. 1)" 

 
1 ABl. L 331 vom 10.12.2013, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 1253/2013 in isländischer 
und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der 
Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 28. Juni 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 27. Juni 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 16 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 138/2014 

vom 27. Juni 2014 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Beschluss 2013/793/EU der Kommission vom 19. Dezember 2013 

zur Änderung der Entscheidung 2007/506/EG zwecks Verlängerung 
des Geltungszeitraums der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-
Umweltzeichens für Seifen, Shampoos und Haarspülungen, -kuren1 
ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 2y (Ent-
scheidung 2007/506/EG des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32013 D 0793: Beschluss 2013/793/EU der Kommission vom 

19. Dezember 2013 (ABl. L 349 vom 21.12.2013, S. 104)" 

Art. 2 

Der Wortlaut des Beschlusses 2013/793/EU in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europä-
ischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

 
1 ABl. L 349 vom 21.12.2013, S. 104. 
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Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 28. Juni 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 27. Juni 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 17 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 139/2014 

vom 27. Juni 2014 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Richtlinie 2012/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 21. November 2012 zur Änderung der Richtlinie 1999/32/EG 
des Rates hinsichtlich des Schwefelgehalts von Schiffskraftstoffen1 ist 
in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 21ad 
(Richtlinie 1999/32/EG des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32012 L 0033: Richtlinie 2012/33/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom Mittwoch, 21. November 2012 (ABl. L 327 vom 
27.11.2012, S. 1)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinie 2012/33/EU in isländischer und norwe-
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

 
1 ABl. L 327 vom 27.11.2012, S. 1. 
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Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 28. Juni 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 27. Juni 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 18 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 140/2014 

vom 27. Juni 2014 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Beschluss Nr. 1359/2013/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 17. Dezember 2013 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG 
zur Klarstellung der Bestimmungen über den zeitlichen Ablauf von 
Versteigerungen von Treibhausgasemissionszertifikaten1 ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 21al 
(Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) 
folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32013 D 1359: Beschluss Nr. 1359/2013/EU des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 17. Dezember 2013 (ABl. L 343 vom 
19.12.2013, S. 1)" 

 
1 ABl. L 343 vom 19.12.2013, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinie 1359/2013/EG in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europä-
ischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 28. Juni 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 27. Juni 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 19 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 141/2014 

vom 27. Juni 2014 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Beschluss 2014/9/EU der Kommission vom 18. Dezember 2013 

zur Änderung der Beschlüsse 2010/2/EU und 2011/278/EU hinsicht-
lich der Sektoren und Teilsektoren, von denen angenommen wird, 
dass sie einem erheblichen Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissi-
onen ausgesetzt sind1, ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird unter den Nummern 
21alb (Beschluss 2010/2/EU der Kommission) und 21alc (Beschluss 
2011/278/EU der Kommission) Folgendes angefügt: 
"- 32014 D 0009: Beschluss 2014/9/EU der Kommission vom 18. De-

zember 2013 (ABl. L 9 vom 14.1.2012, S. 9)". 

 
1 ABl. L 9 vom 14.1.2014, S. 9. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Beschlusses 2014/9/EU in isländischer und norwe-
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 28. Juni 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 27. Juni 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 20 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 142/2014 

vom 27. Juni 2014 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 715/2013 des Rates vom 25. Juli 2013 mit 

Kriterien zur Festlegung, wann bestimmte Arten von Kupferschrott 
gemäss der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates nicht mehr als Abfall anzusehen sind1, ist in das EWR-Ab-
kommen aufzunehmen. 

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 32ffb 
(Verordnung (EU) Nr. 1179/2012 der Kommission) Folgendes angefügt: 
"32ffc. 32013 R 0715: Verordnung (EU) Nr. 715/2013 des Rates vom 

25. Juli 2013 wann bestimmte Arten von Kupferschrott gemäss 
der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates nicht mehr als Abfall anzusehen sind (ABl. L 201 vom 
26.7.2013, S. 14) 
Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit fol-
genden Anpassungen: 

 
1 ABl. L 201 vom 26.7.2013, S. 14. 
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In Art. 2 Nummer 4 werden nach den Worten ,das Zollgebiet 
der EU‘ die Worte ,oder in das Gebiet der EFTA-Staaten‘ einge-
fügt." 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 715/2013 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 28. Juni 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 27. Juni 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 21 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 144/2014 

vom 27. Juni 2014 

zur Änderung von Anhang XXI (Statistik) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Verordnung (EU) Nr. 141/2013 der Kommission vom 19. Februar 2013 

zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zu Gemeinschaftsstatistiken über öf-
fentliche Gesundheit und über Gesundheitsschutz und Sicherheit am 
Arbeitsplatz in Bezug auf Statistiken auf der Grundlage der Europäi-
schen Gesundheitsumfrage (EHIS)1 ist in das EWR-Abkommen auf-
zunehmen. 

2. Anhang XXI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XXI des EWR-Abkommens wird nach Nummer 18z3 
(Verordnung (EU) Nr. 1260/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates) folgende Nummer eingefügt: 
"18z4. 32013 R 0141: Verordnung (EU) Nr. 141/2013 der Kommission 

vom 19. Februar 2013 zur Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 1338/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates zu 
Gemeinschaftsstatistiken über öffentliche Gesundheit und über 
Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz in Bezug auf 

 
1 ABl. L 47 vom 20.2.2013, S. 20. 
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Statistiken auf der Grundlage der Europäischen Gesundheits-
umfrage (EHIS) (ABl. L 47 vom 20.2.2013, S. 20)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 141/2013 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 28. Juni 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 27. Juni 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 22 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 146/2014 

vom 27. Juni 2014 

zur Änderung von Protokoll 21 
(Durchführung der Wettbewerbsregeln für 

Unternehmen) zum EWR-Abkommen 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1269/2013 der Kommission 

vom 5. Dezember 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
802/2004 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des 
Rates über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen1 ist 
in das Abkommen aufzunehmen. 

2. Protokoll 21 zum EWR-Abkommen sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Protokoll 21 zum Abkommen wird in Art. 3 Abs. 1 unter Num-
mer 2 (Verordnung (EG) Nr. 802/2004 der Kommission) folgender Ge-
dankenstrich angefügt: 
"- 32013 R 1269: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1269/2013 der 

Kommission vom 5. Dezember 2013 (ABl. L 336 vom 14.12.2013, 
S. 1)" 

 
1 ABl. L 336 vom 14.12.2013, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1269/2013 in 
isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 28. Juni 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 27. Juni 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 23 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 147/2014 

vom 27. Juni 2014 

zur Änderung von Protokoll 30 zum EWR-
Abkommen über besondere Bestimmungen für 
die Gestaltung der Zusammenarbeit im Bereich 

der Statistik 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Das Statistische Programm 2014-2017 für den EWR sollte auf der 

Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 99/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates1, geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 
1383/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. De-
zember 2013 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 99/2013 des 
Rates über das Europäische Statistische Programm 2013-172 aufge-
stellt werden und sollte die Programmbestandteile enthalten, die für 
die Beschreibung und Überwachung aller relevanten wirtschaftlichen, 
sozialen und umweltbezogenen Aspekte des Europäischen Wirt-
schaftsraums erforderlich sind. 

2. Das Statistische Programm des EWR 2003-2007 ist abgelaufen und 
sollte folglich aus dem Abkommen gestrichen werden. 

3. Protokoll 30 zum EWR-Abkommen sollte daher geändert werden, 
um diese erweiterte Zusammenarbeit ab 1. Januar 2014 zu ermögli-
chen - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

 
1 ABl. L 39 vom 9.2.2013, S. 12. 
2 ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 84. 
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Art. 1 

Protokoll 30 zum EWR-Abkommen wird wie folgt geändert: 
1. Im Titel von Art. 5 wird "2013" durch "2013 bis 2017" ersetzt: 
2. Art. 5 Abs. 1 wird wie folgt ergänzt: 

", geändert durch: 
- 32013 R 1383: Verordnung (EU) Nr. 1383/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 (ABl. L 354 
vom 28.12.2013, S. 84)" 

3. In Art. 5 Abs. 2 wird das Datum "31. Dezember 2013" durch das 
Datum "31. Dezember 2017" ersetzt. 

4. Art. 5 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

"Das Statistische EFTA-Amt und Eurostat erarbeiten für die Jahre 
2013 bis 2017 jeweils ein spezifisches jährliches Statistisches Pro-
gramm für den EWR. Dieses Programm stützt sich auf einen Teil des 
jährlichen Arbeitsprogramms, das die Kommission gemäss der Ver-
ordnung (EU) Nr. 99/2013 erstellt, und wird parallel hierzu ausgear-
beitet. Das jährliche Statistische Programm des EWR wird von den 
Vertragsparteien gemäss ihren eigenen internen Verfahren genehmigt." 

5. Art. 5 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

"Für 2013 leisten die EFTA-Staaten im Einklang mit Art. 82 Abs. 1 
Bst. a des Abkommens und den dazugehörigen Finanzierungsvor-
schriften einen Finanzbeitrag von 75 Prozent des unter den Haus-
haltslinien 29 02 05 (Europäisches Statistisches Programm 2013 2017) 
und 29 01 04 05 (Politik auf dem Gebiet der statistischen Information - 
Verwaltungsausgaben) des Gesamthaushaltsplans der Europäischen 
Union ausgewiesenen Betrags und für 2014 bis 2017 einen Beitrag von 
75 Prozent des unter den Haushaltslinien 29 02 01 (Europäisches Sta-
tistisches Programm 2013-2017) und 29 01 04 01 (Politik auf dem Ge-
biet der statistischen Information - Verwaltungsausgaben) des Ge-
samthaushaltsplans der Europäischen Union ausgewiesenen Betrags." 

6. Art. 2 wird gestrichen. 
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Art. 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach Eingang der letzten Mitteilung 
gemäss Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens1 in Kraft. 
Er gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2014. 

Art. 3 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 27. Juni 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 24 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 148/2014 

vom 27. Juni 2014 

zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-
Abkommen über die Zusammenarbeit in 
bestimmten Bereichen ausserhalb der vier 

Freiheiten 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf die Art. 86 und 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Es empfiehlt sich, die Zusammenarbeit im Bereich der Freizügigkeit 

der Arbeitnehmer, der Koordinierung der Systeme der sozialen Si-
cherheit und der Massnahmen für Migranten, einschliesslich Migran-
ten aus Drittländern, in die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des 
EWR-Abkommens einzubeziehen. 

2. Protokoll 31 zum EWR-Abkommen sollte daher geändert werden, 
um diese erweiterte Zusammenarbeit ab 1. Januar 2014 zu ermögli-
chen - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

Art. 5 von Protokoll 31 zum EWR-Abkommen wird wie folgt geän-
dert: 

1. Nach Abs. 12 wird folgender Absatz eingefügt: 

"13) Die EFTA-Staaten beteiligen sich ab 1. Januar 2014 an den 
Massnahmen, die aus der folgenden Haushaltslinie des Gesamthaus-
haltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2014 finan-
ziert werden: 



65 

- Haushaltslinie 04 03 01 03: 'Freizügigkeit der Arbeitnehmer, Ko-
ordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und Massnahmen 
für Migranten, einschliesslich Migranten aus Drittländern'." 

2. In Abs. 5 werden die Worte "und an den in Abs. 12 genannten Mass-
nahmen, die aus den Haushaltslinien des Gesamthaushaltsplans für 
die Haushaltsjahre 2012 und 2013 finanziert werden, ab 1. Januar 
2012" durch ", an den in Abs. 12 genannten Massnahmen, die aus den 
Haushaltslinien des Gesamthaushaltsplans für die Haushaltsjahre 
2012 und 2013 finanziert werden, ab 1. Januar 2012 und an den in 
Abs. 13 genannten Massnahmen, die aus der Haushaltslinie des Ge-
samthaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2014 finanziert werden, ab 
1. Januar 2014" ersetzt. 

3. In den Abs. 6 und 7 werden die Worte "Abs. 8 und 12" durch die 
Worte "Abs. 8, 12 und 13" ersetzt. 

Art. 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach Eingang der letzten Mitteilung 
gemäss Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens in Kraft1. 
Er gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2014. 

Art. 3 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 27. Juni 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 25 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 152/2014 

vom 27. Juni 2014 

zur Änderung von Anhang XV (Staatliche 
Beihilfen) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 

2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von 
Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Art. 107 und 108 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union1 ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Mit der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 wird mit Wirkung vom 
1. Juli 2014 die Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission2 
aufgehoben, die in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde und 
daher mit Wirkung vom 1. Juli 2014 aus diesem zu streichen ist. 

3. Anhang XV des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XV des EWR-Abkommens erhält der Text von Nummer 
1j (Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission) mit Wirkung vom 
1. Juli 2014 folgende Fassung: 

 
1 ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1. 
2 ABl. L 214 vom 9.8.2008, S. 3. 
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"32014 R 0651: Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 
17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen 
von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Art. 107 und 108 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 187 
vom 26.6.2014, S. 1) 
Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden 
Anpassungen: 
a) Die Bezugnahme auf ,Art. 107 Abs. 1 AEUV‘ wird durch die Bezug-

nahme auf ,Art. 61 Abs. 1 des EWR-Abkommens‘ ersetzt. 
b) Die Bezugnahme auf die ,Art. 107 und 108 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union‘ wird durch die Bezugnahme 
auf die ,Art. 61 und 62 des EWR-Abkommens‘ ersetzt. 

c) Die Bezugnahme auf ,Art. 107 Abs. 3 AEUV‘ wird durch die Bezug-
nahme auf ,Art. 61 Abs. 3 des EWR-Abkommens‘ ersetzt. 

d) Die Bezugnahme auf ,Art. 107 Abs. 3 Bst. a AEUV‘ wird durch die 
Bezugnahme auf ,Art. 61 Abs. 3 Bst. a des EWR-Abkommens‘ er-
setzt. 

e) Die Bezugnahme auf ,Art. 107 Abs. 3 Bst. c AEUV‘ wird durch die 
Bezugnahme auf ,Art. 61 Abs. 3 Bst. c des EWR-Abkommens‘ er-
setzt. 

f) Für die EFTA-Staaten wird die Bezugnahme auf ,Art. 108 Abs. 3 
AEUV‘ durch die Bezugnahme auf ,Art. 1 Abs. 3 von Teil I des Pro-
tokolls 3 zum Abkommen zur Errichtung einer Überwachungsbe-
hörde und eines Gerichtshofes‘ ersetzt. 

g) Die Worte ‚mit dem Binnenmarkt vereinbar‘ werden durch die Worte 
‚mit dem Funktionieren des EWR-Abkommens vereinbar‘ ersetzt. 

h) Das Wort ‚Mitgliedstaat‘ wird durch die Worte ‚EU-Mitgliedstaat 
oder EFTA-Staat‘ ersetzt. Das Wort ‚Mitgliedstaaten‘ wird durch die 
Worte ‚EU-Mitgliedstaaten oder EFTA-Staaten‘ ersetzt. 

i) Das Wort ‚Kommission‘ wird durch die Worte ‚zuständige Überwa-
chungsbehörde im Sinne des Art. 62 des EWR-Abkommens‘ ersetzt. 

j) Die Worte ,in Anhang I des AEUV aufgeführten‘ werden durch die 
Worte ,in der Anlage zu diesem Anhang aufgeführten und unter das 
EWR-Abkommen fallenden‘ ersetzt. 

k) Das Wort ,Unionsregister‘ wird durch die Worte ,Register im Gel-
tungsbereich des EWR-Abkommens‘ ersetzt. 

l) Das Wort ,Unionsmittel‘ wird durch die Worte ,Unions- oder EWR-
Mittel‘ ersetzt. 
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m) Das Wort ,Unionsrecht‘ wird durch das Wort ,EWR-Abkommen‘ 
ersetzt. 

n) Verweise auf Unionsvorschriften bedeuten nicht, dass die EFTA-
Staaten zur Einhaltung von Unionsvorschriften verpflichtet sind, die 
nicht in das EWR-Abkommen aufgenommen worden sind." 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 28. Juni 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 27. Juni 2014. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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